MUSTER: Benennung zum Datenschutzbeauftragten

Musterstadt, 29.1.2024
Ernennung zum Datenschutzbeauftragten

Sehr geehrter Herr Müller,

mit Wirkung zum 1.3.2024 benennen wir Sie zum Datenschutzbeauftragten für unser Unternehmen. Ihre Rolle, Funktion und Aufgaben ergeben sich aus Art. 37 bis 39 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und § 38 Bundesdatenschutzgesetz.

Ihr Tätigwerden gestaltet sich folgendermaßen:

Als Datenschutzbeauftragter sind Sie der Unternehmensleitung direkt unterstellt und haben in Fragen des Datenschutzes Vortrags- recht. Sie berichten der Geschäftsleitung mindestens halbjährlich über die Datenschutzsituation im Unternehmen und Ihr Tätigwerden. Sie nehmen Regelrücksprachen wahr und berichten auf eigene Veranlassung über relevante Datenschutzvorgänge, insbesondere über solche mit erheblicher Bedeutung für das Unternehmen oder Betroffene.

Ihre Funktion, Ihre Aufgaben sowie Ihre Rechte und Pflichten ergeben sich aus den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmun- gen, vor allem aus Art. 38 und 39 DSGVO. Hier werden Sie Unternehmen und Beschäftigte im Datenschutz informieren und beraten. Sie werden die Einhaltung der Bestimmungen über den Datenschutz kontrollieren. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der beigefügten Aufgabenbeschreibung (Anlage 1), welche Bestandteil dieser Ernennung ist.

Bei der Ausübung Ihrer Funktion und Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes unterliegen Sie keinen Weisungen, weder unserer- seits noch einer anderen Person im Unternehmen. Das gilt auch für Interessenvertretungen der Beschäftigten im Unternehmen. Die Unternehmensleitung und die Führungskräfte werden Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben unterstützen, Ihnen die für die Wahr- nehmung Ihrer Aufgaben sowie die für die Erhaltung Ihres Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen und Ihnen Zugang zu personenbezogenen Daten und Datenverarbeitungsvorgängen gewähren. Sie verpflichten sich, über Unzulänglichkeiten in diesem Bereich frühzeitig zu informieren.

Sie nehmen die Funktion des Datenschutzbeauftragten neben Ihrer derzeitigen Tätigkeit wahr, und zwar zu 45 % Ihrer regulären ver- traglich vereinbarten Arbeitszeit. Treten Interessenkonflikte zu Ihrer Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter auf oder sind diese zu be- fürchten, informieren Sie unverzüglich die Unternehmensleitung.

Soweit nicht Ihre Funktion und die Aufgabenwahrnehmung als Datenschutzbeauftragter betroffen sind, bleiben die disziplinarische und fachliche Zuordnung sowie sich ergebende Weisungsrechte unverändert.

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie mit Ihrer Benennung zum Datenschutzbeauftragten einverstanden sind und die Funktion sowie die übertragenen Aufgaben gewissenhaft wahrnehmen werden.

Mit freundlichen Grüßen	Einverstanden:

Max Moritz, Geschäftsführer	Michael Müller
